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BETREFFZugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes (IFG) bei der IKK classic

HIER Vermittlung bei Anfrage „Herausgabe der internen Weisungen / Arbeitsanweisungen 
zur Kostenübernahme nach § 31 Abs. 6 SGB V (Cannabis)“ [#21535]

BEZUGMein Schreiben vom 10. Juli 2017

█████████████████

nach Abschluss meiner Prüfung möchte ich Ihnen nunmehr das Ergebnis mitteilen.

Ausweislich der Stellungnahme der IKK classic – aus der ich im Folgenden zitiere -

werden „alle Kostenübernahmeanträge von Cannabis Produkten nach § 31 Abs. 6 

SGB V für Versicherte der IKK classic zentral im Team Arzne imittelgenehmigung be-

arbeitet. Darauf verweist auch die interne Fachinformation 202-009-2017 Cannabis-

arzneimittel, die anliegend zur Verfügung gestellt wird. Die im Sozialversicherungs-

recht qualifizierten Mitarbeiter der IKK classic beraten individuell unsere Versicherten 

auch zum Thema Cannabis. Jeder einzelne Leistungsantrag wird mit der gebotenen 

Sorgfalt und im Interesse unserer Ve rsicherten geprüft.“

Ich hatte gegenüber der IKK classic darauf hingewiesen, dass Sie durch Kontakte mit 

einer Fachabteilung mehrmals bei Nachfragen von Mitarbeitern auf strikte interne 

Arbeitsanweisungen / Leitfäden zum Thema Kostenübernahme von Cannabis Pro-

dukten nach § 31 Abs. 6 SGB V verwiesen wurde. Auch gäbe es I. W. Schulungen 
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SEITE 2VON 2 zum Thema. Dazu hat die Krankenkasse folgendes ausgeführt: „In der IKK classic 

gibt es zu diesem Thema über die o. g. Fachinformation hinaus keine internen 

schriftlichen Arbeitsanweisungen zur Kostenübernahme von Cannabis. Ebenso fan-

den keine Schulungen statt oder wurden Schulungsunterlagen ausgehändigt.“

Ich gehe davon aus, dass Sie das Vermittlungsverfahren damit als abgeschlossen 

ansehen und beabsichtige, den Vorgang zu meinen Akten zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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